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1. Einleitun g 

1.1 Anlass und Aufgabenstellun g 

Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt auf Grundlage des städtebaulichen Ziels, das 

aktuell teilweise bebaute Plangebiet im Ortsteil Holländerei der Stadt Torgelow für eine 

Wohnnutzung weiterzuentwickeln und planungsrechtlich zu sichern. Ein Vorhabenträger 

verfolgt das Ziel, dringend benötigten Wohnraum für eigene Beschäftigte zu schaffen, da ein 

akuter Bedarf an Arbeiterwohnungen besteht. Der zweite Vorhabenträger beabsichtigt auf 

dem Grundstück ein Eigenheim zur Eigennutzung zu errichten. Zur Realisierung dieser 

Nutzungsabsichten ist die Schaffung von planungsrechtlichen Voraussetzungen über einen 

qualifizierten Bebauungsplan erforderlich. Der Bebauungsplan soll sowohl dem konkreten 

Wohnraumbedarf der Vorhabenträger entsprechen als auch einen Beitrag zur 

Wohnraumentwicklung im Ortsteil leisten. 

 
Abbildung 1: Übersichtskarte des Plangebiets mit Vorhabenfläche (Geltungsbereich zwischen Holländerei und 
Hundsberg) 

Für eine rechtskonforme Umsetzung der novellierten artenschutzrechtlichen Bestimmungen 

ist es erforderlich, das Eintreten der Verbotsnormen aus § 44 Abs. 1 BNatSchG zu ermitteln 

und darzustellen. Auf der Ebene des Genehmigungsverfahrens sind prinzipiell alle im Lande 

M-V vorkommenden Arten des Anhangs IV der FFH-RL und alle im Land M-V vorkommenden 

europäischen Vogelarten, inklusive der Arten gemäß Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie, 

betrachtungsrelevant. 

Nachhaltige Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und Eingriffe in Natur und Landschaft 

gemäß § 12 Abs. 1 NatSchAG M-V, wie der Verlust von Biotopstrukturen, sind nicht 

Gegenstand dieses Berichts. 
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1.2 Rechtliche Grundlage  

Nach § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz bestehen für geschützte Arten grundsätzlich 

folgende Verbote: 

Tötungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG):  

Es ist verboten, wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 

fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, 

zu beschädigen oder zu zerstören.  

Das Verbot 

¶ tritt ein, wenn sich das Lebensrisiko von Individuen der geschützten Arten aufgrund der 

Realisierung der Planung (i. d. R. betriebsbedingt) signifikant erhöht,  

¶ umfasst auch unbeabsichtigte, in Kauf genommene Tötung oder Verletzung und ist 

nicht durch vorgezogene AusgleichsmaÇnahmen (ĂCEFñ) zu ¿berwinden.  

Störungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 2)  

Es ist verboten, wildlebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen 

Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten erheblich zu stören.  

¶ Das Verbot tritt ein, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen 

Population einer Art verschlechtert.  

¶ Das Eintreten des Verbotstatbestandes kann durch Maßnahmen zur Stützung der 

lokalen Populationen vermieden werden.  

Schädigungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG; ggf. im Zusammenhang mit dem 

Tötungsverbot aufgrund der Verknüpfung durch § 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG):  

Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders 

geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören.  

¶ Das Verbot tritt ein, wenn die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätte für die betroffenen Tierindividuen nicht durch vorgezogene 

AusgleichsmaÇnahmen (ĂCEFñ) im rªumlichen Zusammenhang erhalten wird.  

¶ Eine unvermeidbare Tötung oder Verletzung von Tieren, die im Zusammenhang mit 

der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten auftritt, kann ebenfalls durch 

geeignete vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen ohne Eintreten des Verbotes 

ausgeglichen werden.  

Die erläuterten Verbote treffen bei Vorhaben, die als zulässiger Eingriff gemäß § 14 

Bundesnaturschutzgesetz einzustufen sind, auf folgende in Mecklenburg-Vorpommern 

vorkommende Arten zu: 

¶ Arten des Anhangs IV der FFH-RL sowie 

¶ Alle im Land M-V vorkommenden europäischen Vogelarten inklusive der Arten 
gemäß Art. 1 VSchRL. 
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1.3 Ablaufschema der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfun g 

 
Abbildung 2: Ablaufschema der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (TRAUTNER 2008) 

  



B-Plan Torgelow Hollªnderei  Artenschutzfachbeitrag 

 

 

 

Grünspektrum Landschaftsökologie, Bergstraße 26, 17033 Neubrandenburg, Tel.: (0395) 421 02 68  

E-Mail : info@gruenspektrum.de, Homepage: www.gruenspektrum.de 

6 
 

1.4 Methodisches Vorgehe n 

Der Artenschutzfachbeitrag zur Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Vorgaben der §§ 

44 und 45 BNatSchG im Rahmen von Planfeststellungs-/Genehmigungsverfahren im Land 

Mecklenburg-Vorpommern wurde auf Grundlage des Leitfadens zum Artenschutz in 

Mecklenburg-Vorpommern (FROELICH & SPORBECK 2010) erarbeitet.  

Die artenschutzrechtliche Bewertung gründet auf zwei Vororterfassungen (28.01.2025 und 

26.05.2025) sämtlicher Habitatpotenziale möglicher planungsrelevanter Arten. Am 28.01.2025 

wurden durch Grünspektrum sämtliche Habitatpotenziale im Einflussbereich des Vorhabens 

erfasst. Neben den beiden Vorhabenflächen selbst lag der Fokus auf den vorkommenden 

Gehölz- und Altbaumbeständen und deren Habitatpotenzial für Brutvögel und Fledermäuse. 

Da am 28.01.2025 eine vollständige Untersuchung der auf der nördlichen VF befindlichen 

Ruine (kleines Einfamilienhaus) nicht möglich war, wurde diese am 26.05.2025 erneut auf das 

Vorkommen von Fledermäusen und Brutvögeln hin untersucht. Zudem wurde das Potenzial 

für die Reptilien (insb. Zauneidechse) und Amphibien (Gräben) eingeschätzt. Die 

artenschutzrechtliche Bewertung gründet somit auf einer Habitatpotenzialanalyse. Details zu 

den Habitatpotenzialen sind den jeweiligen Kapiteln zu den Arten/ Artengruppen zu 

entnehmen (Kap. 6).  

Die Auswertung der Habitatpotenzialanalyse wird unter Berücksichtigung vorhandener 

Bestandsdaten ausgewertet. Die Auswertung der artspezifischen Habitatanforderungen wurde 

mit Hilfe von Literatur zur Verbreitung und Ökologie relevanter Arten vorgenommen. Zusätzlich 

erfolgte die Auswertung der Bestandsdaten über das Landschaftsinformationssystem M-V 

(LINFOS) (https://www.umweltkarten.mv-regierung.de) des Landesamtes für Umwelt, 

Naturschutz und Geologie M-V (LUNG).  

Betrachtungsrelevant für die vorliegende spezielle artenschutzrechtliche Prüfung sind 

sämtliche Arten des Anhangs IV der FFH-RL sowie sämtliche europäischen Vögel, die 

aufgrund ihrer Lebensraumansprüche und der vorhandenen Habitatstrukturen im 

Untersuchungsraum des Vorhabens vorkommen können (vgl. Relevanzprüfung nach 

FROELICH & SPORBECK 2010, S. 4). 

F¿r die im Ergebnis der Relevanzpr¿fung (auch ĂAbschichtungñ genannt) ermittelten Arten wird 

detailliert geprüft, ob die in § 44 Abs. 1 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG genannten 

Verbotstatbestände durch das Vorhaben erfüllt sind. Bei Erfüllung dieser sind je nach 

Anspruch artenschutzrechtliche Maßnahmen zur Vermeidung und zum Ausgleich zu 

entwickeln und festzusetzen. Ist das Eintreten der Verbotstatbestände nicht vermeidbar, ist 

eine Ausnahme in Verbindung mit erforderlichen Maßnahmen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG 

erforderlich. Kann diese nicht in Aussicht gestellt werden, ist das Vorhaben nicht 

genehmigungsfähig (vgl. Abbildung 2). 
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1.5 Datengrundlagen  

Die Planungsgrundlage für das Vorhaben stellt der Bebauungsplan Nr. 48/2024 (Stand 

Vorentwurf, Mai 2025) mit der dazugehörigen Begründung dar. 
 

2. Gebietsbeschreibung  

Das Vorhabengebiet befindet sich im Landkreis Vorpommern-Greifswald in der Gemarkung 

Torgelow-Holländerei. Der Plangeltungsbereich besteht aus zwei Teilbereichen. Das ca. 

0,6 ha große Gebiet umfasst die Flurstücke 2/9, 4 und 5 (jeweils teilweise) der Flur 2 

Gemarkung Torgelow-Holländerei. Die westliche Grenze des Geltungsbereiches bildet die 

Straße Holländerei. Der Osten des Geltungsbereichs wird von Ackerfläche begrenzt. Im 

Norden grenzt ein Bauernhof an. Im Süden wird der Planbereich durch einen Graben begrenzt 

(Abbildung 3). 

 
Abbildung 3: Plangeltungsbereich mit Luftbild (BEBAUUNGSPLAN NR. 48/2024, Begründung zum B-Plan) 
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2.1 Biotoptypenkartierung  

Am 23.07.2025 erfolgte durch Grünspektrum eine flächendeckende Biotoptypenkartierung im 

Einflussbereich des Vorhabens. Die südliche Vorhabenfläche beansprucht größtenteils 

Sandacker. In den angrenzenden Randbereichen kommen kleinflächig ruderale Staudenfluren 

frischer bis trockener Mineralstandorte vor. Südlich und nördlich grenzen Gräben. Der südliche 

Graben führte im Zeitraum der Aufnahme kein Wasser. 

 
Abbildung 4: Vorkommende Biotoptypen im Einflussbereich des Vorhabens 

Auf der nördlich gelegenen Vorhabenfläche befindet sich eine Ruine (kleines Einfamilienhaus). 

Dieses wird durch die Biotoptypenkartierung M-V mit ĂOBDñ Brachflªche der Dorfgebiete 

angesprochen. Umschlossen wird die Ruine durch heimische Siedlungsgehölze. In Richtung 

Ortsstraße kommen mehrere solitäre Eichen mit Stammumfängen von 0,65 m bis 3,95 m vor 

(Abbildung 5). Innerhalb der Ortschaft befinden sich mehrere Gehölz- und Baumgruppen 

(PWX). Westlich der Ortschaft grenzt Grünland (GIM) an, während östlich angrenzend 

vermehrt Sandäcker vorkommen. In einem Abstand von ca. 50 m zur nächstgelegenen 

Geltungsbereichsgrenze befindet sich in östlicher Richtung eine ruderalisierte Teilfläche 

(RHK), auf der vereinzelte Gehölze spontan aufwachsen. 
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Abbildung 5: Vorkommende Biotoptypen und Baumbestand an der nördlichen Vorhabenfläche 
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2.2 Fotodokumentation  

 
Abbildung 6: Blick auf den Ackerstandort der südlich gelegenen Vorhabenfläche mit angrenzender Wohnbebauung 
(Foto Grünspektrum, 28.01.2025) 

 
Abbildung 7: Blick entlang südlicher Vorhabenfläche, angrenzendes Straßenbegleitgrün und örtliche Straße (Foto 
Grünspektrum, 28.01.2025) 
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Abbildung 8: südlich gelegener geräumter Graben (Foto Grünspektrum, 28.01.2025) 

 
Abbildung 9: nördlich gelegener wasserführender Graben (Foto Grünspektrum, 28.01.2025) 
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Abbildung 10: südwestlich gelegener Baumbestand (VSZ) (Foto Grünspektrum, 28.01.2025) 

 
Abbildung 11: südlich gelegener Baumbestand (PWX) (Foto Grünspektrum, 28.01.2025) 
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Abbildung 12: ruderalisierte Teilfläche mit vereinzelt spontan aufwachsenden Gehölzen in östlicher Lage (Foto 
Grünspektrum, 28.01.2025) 

 

 
Abbildung 13: Ruine der nördlichen Vorhabenfläche; vorgelagert spontan aufgewachsene Pappel-Jungbäume 

(Foto Grünspektrum, 28.01.2025) 
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Abbildung 14: der Ruine vorgelagerter Altbaumbestand (Traubeneichen) (Foto Grünspektrum, 28.01.2025) 
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2.3 Schutzgebiet  

Das Vorhabengebiet ist Bestandteil des Europªischen Vogelschutzgebiets ĂUeckermünder 

Heideñ. ¦berdies befindet es sich innerhalb des Naturparks ĂAm Stettiner Haffñ. In einem 

Abstand von ca. 290 m grenzt östlich das GGB (Uecker von Torgelow bis zur Mündung) an. 

Naturschutzgebiete kommen nicht vor. Nach § 20 NatSchAG M-V geschützte Biotope 

bestehen aus einigen umliegenden Gehölzen und Baumgruppen (vgl. Abbildung 15). 

 
Abbildung 15: Im Umfeld des Vorhabens befindliche Schutzgebiete (nach WMS-Layer zum Kartenportal MV, 
abgefragt am 04.08.2025) 

3. Vorhabensbeschreibung  

Folgende Darlegungen zum Vorhaben sind dem Kapitel 5 der Begründung zum B-Plan Nr. 

48/2024 ĂWohnen Hundsberg Nordñ entnommen. Für die artenschutzrechtliche Prüfung 

unrelevante Inhalte werden nicht mit angeführt: 

 

Art der Nutzung 

Es wird ein allgemeines Wohngebiet nach § 4 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

festgesetzt. 

Die nach § 4 Abs. 3 BauGB ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sind nicht Bestandteil des 

Bebauungsplanes. 

Die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nach § 4 Abs. 3 Nr. 1, 2, 3 und 5 BauNVO sind 

wegen ihres möglichen Beeinträchtigungspotenzials für die Wohnnutzung hier 
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auszuschließen. Freigeräumte Bauflächen durch flächenintensive Gartenbaubetriebe 

widersprechen dem städtebaulichen Ziel. Daher werden Gartenbaubetriebe ausgeschlossen. 

 

Maß der Nutzung 

Nach § 16 Abs. 3 BauNVO wird das Maß der baulichen Nutzung durch die Grundflächenzahl 

und die maximale Höhe der baulichen Anlagen festgesetzt. 

Die Grundflächenzahl 0,4 entspricht dem Orientierungswert des § 17 BauNVO. 

Im Umgebungsbereich ist fast ausschließlich eingeschossige Bebauung vorhanden. Ein in der 

Nähe befindlicher Höhenbezugspunkt von 2,6 m wurde südwestlich außerhalb des 

Geltungsbereichs auf der Straße für die Ermittlung der Maximalmalhöhe herangezogen. 

Im Geltungsbereich wird daher die maximale Firsthöhe von 10,6 m über NHN festgesetzt. 

 

Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche 

Bei der umgebenden Bebauung ist die offene Bauweise mit Einzelhäusern prägend. 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird ebenfalls offene Bauweise festgesetzt. 

Zulässig sind Einzel- und Doppelhäuser. Die Länge der Hausformen darf höchstens 50 m 

betragen.  

Die Baugrenze regelt, welcher Teil des Grundstückes mit dem Hauptgebäude überbaut 

werden darf. Die Baugrenze hält zu den Verkehrsflächen 3 m und zur Geltungsbereichsgrenze 

3 m Abstand. Dies schränkt die Lage der Wohngebäude so wenig wie möglich ein. 

 

Verkehrsflächen 

Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes erfolgt über die bestehende öffentliche 

ErschlieÇungsstraÇe ĂHollªndereiñ. Diese StraÇe gewªhrleistet die Anbindung an das ºrtliche 

Verkehrsnetz der Stadt Torgelow. 

Für den nördlichen Teilbereich des Plangebietes ist die Herstellung einer neuen 

Erschließungsstraße erforderlich. Diese Erschließung wird als private Verkehrsfläche geplant 

und dient der inneren verkehrlichen Anbindung der vorgesehenen Baugrundstücke. Die 

Ausgestaltung und Anbindung der Privatstraße hat im Rahmen der Erschließungsplanung 

entsprechend den technischen Regelwerken und den Anforderungen an die gesicherte 

Erschließung gemªÇ Ä 30 BauGB zu erfolgen. 

 

Grünflächen 

Im nördlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans ist eine private Grünfläche festgesetzt. 

Diese dient vorrangig der Erhaltung und Sicherung der vorhandenen Gehölzstrukturen sowie 

der Durchgrünung des Wohngebiets. 

Ziel ist es, die gewachsenen Gehölze innerhalb dieser Flächen weitgehend zu erhalten und 

in die zukünftige Nutzung zu integrieren. Die Grünflächen tragen zur ökologischen Qualität 

des Plangebiets bei, übernehmen gestalterische sowie klimatische Funktionen und leisten 

einen Beitrag zur Förderung der Biodiversität. 
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Die Pflege und Erhaltung der privaten Grünflächen obliegt dem Grundstückseigentümer. 

Eingriffe in den Gehölzbestand sollen auf das notwendige Maß beschränkt und ï soweit 

erforderlich ï durch Ersatzpflanzungen ausgeglichen werden. 

 

 
Abbildung 16: Ausschnitt B-Plan Nr. 48/2024 ĂWohnen Hundsberg Nordñ im Ortsteil Hollªnderei  

 

Weitere relevante Angaben 

Im Norden des südlich gelegenen Geltungsbereichs befindet sich eine Fläche, bei deren 

Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen oder besondere 

bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten erforderlich sind. Hierbei handelt es 

sich um jenen Bereich, der mit geringer Wahrscheinlichkeit als überflutungsgefährdend 

einzuordnen ist (vgl. Begründung zum B-Plan, Kap. 3.4). Nach Information des Planungsbüros 

Trautmann ist hierdurch z. B eine Regenwasserentwässerung auf den betreffenden 

Grundstücken selbst nicht möglich. Ein Eingriff in den Wasserhaushalt durch bspw. Drainagen 

ist nicht vorgesehen. Hydrologische Standortverhältnisse werden somit nicht verändert. 
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3.1. Flächenbeanspruchung während der Bau -, Anlage - und Betriebsphas e 

Die Einschätzung der Flächenbeanspruchung bzw. Eingrenzung der Eingriffsbereiche erfolgt 

auf Grundlage der vorliegenden Planunterlagen (vgl. Kap. 1.5). Die Planzeichnung wurde 

mittels GIS georeferenziert. Leichte Differenzen zu weiteren Planunterlagen (z. B. EAB) sind 

möglich und hinsichtlich der hier vorliegenden artenschutzrechtlichen Bewertung nicht von 

Relevanz. 

 
Tabelle 1: Baumaßnahme und Eingriffsort 

Baumaßnahme  Fläche  Eingriffsort  

Baufeldfreimachung 

 

ca. 6.474 m² Baugrenzen innerhalb Geltungsbereiche 

ca. 71 m² Verkehrsfläche Teilfläche Nord 

Wohnbebauung nach 

GRZ 0,4 

ca. 2.590 m² max. vollflächige Versiegelung durch 

Wohnbebauung 

Baustelleneinrichtung 
befindet sich innerhalb 
der Baugrenzen 

k. A. innerhalb des Geltungsbereichs 

 

3.2. Untersuchungsraum  

Auf Grund der innerörtlichen Lage der Vorhabenflächen und der bereits angrenzenden 

Wohnbebauung samt vorkommender Verkehrswege wird der Untersuchungsraum in dem, 

durch das Vorhaben erhebliche Beeinträchtigungen auftreten könnten, mit 100 m (Puffer) um 

den Geltungsbereich angenommen (vgl. Abbildung 17) 
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Abbildung 17: Untersuchungsraum (100-m-Puffer in Rot) um Geltungsbereich (schwarz gestrichelt) 

3.3. Projektspezifische Wirkfaktoren  

Art und Umfang des zu untersuchenden Sachverhalts sowie die Größe des 

Untersuchungsraums richten sich nach den anzunehmenden vom Vorhaben ausgehenden 

Wirkungen. Nur relevante, entscheidungserhebliche Sachverhalte und Informationen finden 

Berücksichtigung. Unterschieden wird dabei in bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkungen. 

Baubedingte Wirkungen sind jene Wirkungen, die (temporär) während der Bauarbeiten durch 

das Vorhaben zu erwarten sind. Anlagebedingte Wirkungen sind dauerhaft und gehen von 

festen Anlagen, wie z. B. Gebäuden (je nach Vorhabenart), aus. Betriebsbedingte Wirkungen 

sind dauerhaft und resultieren aus dem Betrieb des umgesetzten Vorhabens. Dieses kann 

bspw. durch ein erhöhtes Verkehrs- oder Besucheraufkommen, aber auch ebenso durch 

Schallemissionen verursacht werden. Die Palette der Wirkfaktoren ist vielseitig und für jedes 

Vorhaben differenziert zu betrachten. Etwaige Positivwirkungen werden im Weiteren nicht 

erörtert. 

 
 

mögliche baubedingte  Wirkungen (BW)  

Baubedingte negative Auswirkungen wirken zeitlich begrenzt auf die Umwelt: 

1. mögliche Beeinträchtigung relevanter Habitatbestandteile inkl. Gehölzrodung 

2. Bodenabtrag, -auftrag oder -umlagerung sowie Bodenverdichtung durch den Einsatz 

von Bau- und Transportfahrzeugen 






































































































